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Biirgerbegehren und Biirgerentscheid
in Nordrhein-Westfalen

1. Einleitung

Seit dem 17. Oktober 1994 haben die Biirgerinnen und
Biirger in Nordrhein-Westfalen die Moglichkeit, mit Hil-
fe von Biirgerbegehren und Biirgerentscheid direkt in
die Kommunalpolitik einzugreifen. Jetzt kdnnen nicht
nur die gewdhlten Rats- und Kreistagsmitglieder, son-
dern alle Stimmberechtigten in Einzelfdllen {iber Sach-
fragen abstimmen.

Aber der Weg zum erfolgreichen Biirgerbegehren und
weiter zum erfolgreichen Biirgerentscheid ist beschwer-
lich und mit manchen juristischen Stolpersteinen und
Fallstricken versehen. Denn die nordrhein-westfélische
Gemeindeordnung gibt - mehr oder weniger ausfiihrlich
- Regelungen vor, die genau eingehalten werden miis-
sen, damit ein Biirgerbegehren zuldssig ist und ein Biir-
gerentscheid liberhaupt stattfinden kann.

Zwar sind die entsprechenden Regelungen seit der Ein-
fiihrung des Biirgerentscheids in NRW teilweise verein-
facht bzw. anwendungsfreundlicher ausgestaltet ge-
worden. Aber immer noch kann ein Biirgerbegehren
leicht an formalen Bestimmungen scheitern. Zu beach-
ten ist auch die Biirgerbegehren oft einschrankende
laufende Rechtsprechung in NRW.

Damit die grobsten Fehler bei der Vorbereitung und
Durchfiihrung eines Biirgerbegehrens vermieden kon-
nen, gibt es hier einen Leitfaden fiir diejenigen, die Biir-
gerbegehren und Biirgerentscheid durchfiihren wollen.
Ein Erfolg kann nicht garantiert werden, zumal jeder Fall
anders ist.

Thorsten Sterk, Februar 2010

2. Was sind Biirgerbegehren und
Biirgerentscheid?

Die offizielle Definition findet sich in der Gemeindeord-
nung (GO NRW) und in der Kreisordnung (KrO NRW) des
Landes Nordrhein-Westfalen:

"Die Biirger kdnnen beantragen (Biirgerbegehren),
dass sie an Stelle des Rates liber eine Angelegenheit
der Gemeinde selbst entscheiden (Biirgerentscheid)."
(§ 26 Abs.1 GO NRW) "Die Biirger der kreisangehdrigen
Gemeinden kénnen beantragen (Biirgerbegehren), dass
sie an Stelle des Kreistags (iber eine Angelegenheit des
Kreises selbst entscheiden (Biirgerentscheid).” (§ 23
Abs.1 KrO NRW)

“In kreisfreien Stddten kénnen Biirgerbegehren und
Biirgerentscheid in einem Stadtbezirk durchgefiihrt
werden, wenn es sich um eine Angelegenheit handelt,
fiir welche die Bezirksvertretung zustindig ist." (§ 26
Abs.9 Satz 1 GO NRW)

Mit anderen Worten: Ein Biirgerbegehren ist der Antrag
der Biirgerinnen und Biirger einer Stadt bzw. Gemein-
de, eines Stadtbezirks oder eines Kreises an die Ver-
waltung, einen Biirgerentscheid durchzufiihren. Ein
Biirgerentscheid ist die Abstimmung der Biirger einer
Stadt, eines Stadtbezirks, einer Gemeinde oder eines
Kreises liber eine kommunalpolitische Sachfrage.

Beim Biirgerbegehren tragen sich alle diejenigen in Un-
terschriftenlisten ein, die méchten, dass ein Biirgerent-
scheid stattfindet. Die Teilnahme an einem Biirgerbe-
gehren kann, muss aber zundchst noch keine Mei-
nungsduflerung in der Sache bedeuten. Auch wer den
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Initiatoren des Begehrens in der Sache nicht zustimmt,
aber dennoch der Meinung ist, iiber eine bestimmte An-
gelegenheit sollten die Biirgerinnen und Biirger ent-
scheiden und nicht die Politikerinnen und Politiker,
kann unterschreiben.

Beim Biirgerentscheid gehen die Biirgerinnen und Biir-
ger - wie bei einer Wahl - an einem Sonntag oder inner-
halb eines Abstimmungszeitraums zu den Abstim-
mungslokalen und geben ihre Stimme ab.

Das Verfahren ist also zweistufig:

e erstfindet das Biirgerbegehren statt,

e dann folgt der Biirgerentscheid - es sei denn,
der Rat, der Kreistag oder die Bezirksvertre-
tung schlief3t sich dem Biirgerbegehren an.

Es gibt drei Griinde, warum man ein Biirgerbegehren
durchfiihrt:

1. man mochte etwas Neues erreichen, mit dem sich der
Rat, der Kreistag, die Bezirksvertretung noch nicht be-
schéftigt hat (z. B. den Bau einer StraBBe oder die Errich-
tung einer Gesamtschule) - dies ist das initiierende Be-
gehren — oder

2. man mochte etwas verhindern, was der Rat, der
Kreistag oder die Bezirksvertretung beschlossen hat
(z.B. den Bau einer StrafRe oder die Errichtung einer Ge-
samtschule) - das ist das kassierende Begehren — oder

Bevor man ein Biirgerbegehren startet, muss man sich
dariiber klar werden, ob man ein initiierendes oder ein
kassierendes Biirgerbegehren durchfiihren will. Die
Antwort auf diese Frage ist duflerst bedeutsam, denn
von ihr hdngen wichtige Fristen ab.

Teilnehmen am Biirgerbegehren und am Biirgerent-
scheid diirfen nur "Biirgerinnen und Biirger", d.h. dieje-
nigen, die zu den Kommunalwahlen wahlberechtigt
sind. Dies sind alle Deutschen und sonstigen EU-Biirger
ab vollendetem 16. Lebensjahr.

3. Das Biirgerbegehren

3.1 Ist ein Biirgerbegehren {iberhaupt
notwendig?

Bevor man sich die Miihe macht, ein Biirgerbegehren zu
starten, sollte man priifen, ob man das angepeilte Ziel
nicht auf einfacherem Wege erreichen kann.

e Sprechen Sie zuerst mit dem Biirgermeister ih-
rer Gemeinde oder dem Landrat Ihres Kreises

sowie mit den Rats-/ Kreistagsfraktionen. In-
formieren Sie die gewdhlten Vertreter {iber Ihre
Argumente.

+ Informieren Sie die lokale Presse. Offentlich-
keit fiir ein Thema bringt oft schon viel in Be-
wegung.

3.2 Wer kann ein Biirgerbegehren initi-
ieren?

Ein Biirgerbegehren kann jede Biirgerin und jeder Biir-
ger starten, die/der mit einem Beschluss des Rates,
des Kreistages oder der Bezirksvertretung nicht einver-
standen ist oder der eine bisher nicht in Angriff genom-
mene kommunale MaRnahme durchsetzen will. Er oder
sie muss aber selbst dafiir sorgen, dass das Biirgerbe-
gehren den rechtlichen Vorgaben entspricht und die
notwendigen Unterschriften zusammenkommen. Sinn-
vollerweise macht man das nicht allein, sondern sucht
sich Biindnispartner. Das konnen Nachbarn und Freun-
de, Biirgerinitiativen und Umweltverbande, andere Or-
ganisationen oder auch Parteien sein.

Je mehr (auch finanzkréftige und organisationsstarke)
Verbiindete man hat, desto leichter ist es, die notwen-
digen Unterschriften zusammen zu bekommen und den
spéteren "Wahlkampf" mit seinem grof3en organisatori-
schen Aufwand zu bewiltigen.

Auf jeden Fall sind Mindestkenntnisse iiber den politi-
schen Entscheidungsprozess in der Kommune notwen-
dig, damit das Biirgerbegehren nicht schon im Ansatz
scheitert.

3.3 Das initiierende Biirgerbegehren

Ob ein Biirgerbegehren initiierend oder ob es kassie-
rend ist, ist manchmal schwierig zu entscheiden. Aus
einem initiierenden Biirgerbegehren kann ein kassie-
rendes werden, ein scheinbar kassierendes Biirgerbe-
gehren kann in Wirklichkeit ein initiierendes sein. Mog-
licherweise hat sich der Rat oder der Kreistag vor eini-
ger Zeit schon einmal mit der Angelegenheit befasst,
die man initiieren mochte, und damals eine Entschei-
dung getroffen. In diesem Fall konnte das geplante Biir-
gerbegehren ein kassierendes sein - das aber nicht zu-
lassig ist, weil die Fristen abgelaufen sind.

Man sollte auf jeden Fall Erkundigungen einziehen und
sich den damaligen Ratsbeschluss besorgen, damit
man nicht genau das fordert, was schon mal abgelehnt
wurde. In diesem Fall sollte man das Ziel des Biirgerbe-
gehrens anders formulieren.
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Problematisch kann es werden, wenn man ein initiie-
rendes Biirgerbegehren gestartet worden ist (d.h. die
Unterschriftensammlung bereits stattfindet), und sich
der Rat/Kreistag vor dessen Einreichung mit der Ange-
legenheit beschaftigt. Wenn er dann einen Beschluss
gegen das Ziel des Biirgerbegehrens fasst, muss ein
neues kassatorisches Biirgerbegehren gegen den
Rats-/Kreistagsbeschluss gestartet werden. Die Folge
ist, dass die strengen Fristvorschriften fiir solch ein
kassierendes Biirgerbegehrens gelten.

3.4 Das kassierende Biirgerbegehren

Das kassierende Biirgerbegehren ist gegen einen kon-
kreten Beschluss des Rates bzw. Kreistages gerichtet.
Hierbei gibt es beim kassierenden Biirgerbegehren
zwei Moglichkeiten:

1. Man mdchte gegen einen Beschluss vorgehen, der
bekannt gemacht werden muss.

2. Man mochte gegen einen Beschluss vorgehen, der
nicht bekannt gemacht werden muss.

Der Beschluss, gegen den vorgegangen werden soll,
muss im Biirgerbegehren nicht ausdriicklich genannt
werden. Es reicht, wenn aus dem Zusammenhang deut-
lich wird, um welchen Beschluss es sich handelt.

3.4.1 Biirgerbegehren gegen bekanntma-
chungspflichtige Beschliisse

Beschliisse, die bekannt gemacht werden miissen, sind
gemadfl § 7 Abs. 4 GO NRW in Verbindung mit § 1 Be-
kanntmachungsverordnung NRW:

e Satzungen
e sonstige ortsrechtliche Bestimmungen

Bekanntmachungspflichtig sind z.B. Widmungen von
Strafen, Benutzungsordnungen, Gebiihrensatzungen.
Bekanntmachungspflichtige Rats- oder Kreistagsbe-
schliisse werden im stadtischen Amtsblatt, in der Ta-
geszeitung unter "Amtliche Bekanntmachungen" oder
durch offentlichen Aushang verdffentlicht. (Wie die
Kommune ihre Beschliisse bekannt macht, regelt die
Hauptsatzung.)

3.4.2 Biirgerbegehren gegen nicht bekannt-
machungspflichtige Beschliisse

Alle anderen Beschliisse sind einfache Rats-, Kreistags-
oder Bezirksvertretungsbeschliisse, die nicht bekannt-
machungspflichtig sind. Den Umgang mit ihnen regelt §
52 Abs.2 GO NRW: "Der wesentliche Inhalt der Be-
schliisse soll in 6ffentlicher Sitzung oder in anderer ge-
eigneter Weise der Offentlichkeit zugédnglich gemacht

werden, soweit nicht im Einzelfall etwas anderes be-
schlossen wird."

Beispiele:

* Ratsbeschluss iiber den Verkauf eines Grund-
stiicks

e Kreistagsbeschluss iiber die Schlie3ung einer
Berufschule

3.5 Die Fristen

Wer mit Hilfe eines Biirgerbegehren etwas Neues errei-
chen will, muss keinerlei Fristen beachten.

Ein "initiierendes Biirgerbegehren" kann jederzeit ein-
gereicht werden.

Strenge Fristen gelten fiir den Fall eines kassierenden
Biirgerbegehrens, also wenn man gegen einen Rats-
oder Kreistagsbeschluss vorgehen will.

“Richtet sich ein Biirgerbegehren gegen einen Be-
schluss des Rates, muss es innerhalb von sechs Wo-
chen nach der Bekanntmachung des Beschlusses ein-
gereicht sein. Gegen einen Beschluss, der nicht der Be-
kanntmachung bedarf, betrdgt die Frist drei Monate
nach Sitzungstag."(§ 26 Abs. 3 GO NRW)

“Richtet sich ein Biirgerbegehren gegen einen Be-
schluss des Kreistages, muss es innerhalb von sechs
Wochen nach der Bekanntmachung des Beschlusses
eingereicht sein. Gegen einen Beschluss, der nicht der
Bekanntmachung bedarf, betrdgt die Frist drei Monate
nach Sitzungstag."(§ 23 Abs. 3 KrO NRW)

Das bedeutet:

Ein Biirgerbegehren gegen einen bekanntmachungs-
pflichtigen Beschluss muss innerhalb von sechs Wo-
chen eingereicht sein. Spatestens sechs Wochen, nach-
dem der Beschluss bekannt gemacht (= veréffentlicht)
wurde, miissen der Stadt-/Kreisverwaltung die Unter-
schriften vorgelegt werden.

Ein Bliirgerbegehren gegen einen nicht bekanntma-
chungspflichtigen Beschluss muss innerhalb von drei
Monaten eingereicht sein. Spdtestens drei Monate,
nachdem der Beschluss gefasst wurde, miissen der
Stadtverwaltung die Unterschriftenlisten vorgelegt wer-
den.

Eine Anderung ,alter* Ratsbeschliisse ist generell nicht
moglich. Bei der in § 26 Abs. 3 GO NRW bestimmten
Frist von 6 Wochen bzw. 3 Monaten handelt es sich
nach geltender Rechtsprechung um eine Ausschluss-
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frist. Deshalb ist ein Biirgerbegehren, das sich gegen
einen Gemeinderatsbeschluss wendet, nur innerhalb
der genannten Ausschlussfrist zuldssig.

Eine Durchbrechung dieses Grundsatzes kommt nur
dann in Betracht, wenn jedenfalls seit dem Ratsbe-
schluss eine so erhebliche Zeit verstrichen ist, dass die
urspriingliche Bewertung des Rates praktisch obsolet
geworden ist. Dies wird nur in ganz besonderen Aus-
nahmesituationen anzunehmen sein.

Ein Biirgerbegehren hat vor der Erklarung der Zuldssig-
keit keine aufschiebende Wirkung.

Das heifit: die Stadt-/Kreisverwaltung kann waéhrend
der Unterschriftensammlung oder auch noch nach Ein-
reichung der Unterschriften die Mafinahme, die mit
dem Begehren verhindert werden soll, vollziehen.

Es gibt allerdings Falle in anderen Bundesldndern und
in extremen Fallen auch in NRW, in denen es méglich
war, im Wege der einstweiligen Anordnung nach § 123
VwGO eine Gemeinde zu verpflichten, den Vollzug eines
Ratsbeschlusses zu unterlassen, wenn damit einem
moglicherweise erfolgreichen Biirgerentscheid die
Grundlagen entzogen worden wdren. Auf jeden Fall ist
ein fristgerechtes Biirgerbegehren auch gegen einen
vollzogenen Beschluss zuldssig.

Frist verpasst? Einwohnerantrag stellen oder Ratsbiir-
gerentscheid fordern!

Sollte man die Frist zur Einreichung eines Biirgerbegeh-
rens verpasst haben, kann man mit Hilfe eines Einwoh-
nerantrags (§ 25 GO NRW) trotzdem eine erneute Debat-
te im Rat erzwingen und o6ffentliche Aufmerksamkeit er-
zeugen (Siehe Kap. 2.14).

Man kann auch versuchen, den Rat zur Ansetzung eines
so genannten Ratsbiirgerentscheids zur umstrittenen
Frage zu bewegen. Rdte und Kreistage konnen die
Durchfiihrung solcher Abstimmungen mit einer Zwei-
drittel-Mehrheit der gewahlten Vertreter beschlieflen.

3.6 Themenausschliisse

Ein Biirgerentscheid findet nur dann statt, wenn das
ihm vorausgehende Biirgerbegehren materiell, also
vom Inhalt und vom Thema her, zuldssig ist.

Wenn es in der Gemeindeordnung/Kreisordnung heifit,
ein Biirgerbegehren kénne iiber eine Angelegenheit der
Gemeinde stattfinden, so ist damit nicht jede Angele-
genheit gemeint. In Form eines "Negativkatalogs" wer-
den vielfdltige Themen vom Biirgerbegehren ausge-
schlossen. Es hat wenig Sinn, mit viel Aufwand ein Biir-

gerbegehren durchzufiihren, wenn von vornherein klar
ist, dass es unter den Negativkatalog fallt.

“Ein Biirgerbegehren ist unzuldssig iber

1. die innere Organisation der Gemeindever-
waltung,

2. die Rechtsverhdltnisse der Mitglieder des
Rates, der Bezirksvertretungen und der Aus-
schiisse sowie der Bediensteten der Gemein-
de,

3. die Haushaltssatzung einschlieB3lich der
Wirtschaftspldne der Eigenbetriebe sowie die
kommunalen Abgaben und die privatrechtli-
chen Entgelte,

4. die Jahresrechnung der Gemeinde und den
Jahresabschluss der Eigenbetriebe,

5. Angelegenheiten, die im Rahmen eines Plan-
feststellungsverfahrens oder eines formlichen
Verwaltungsverfahrens mit Offentlichkeitsbe-
teiligung oder eines abfallrechtlichen, immissi-
onsschutzrechtlichen, wasserrechtlichen oder
vergleichbaren Zulassungsverfahrens zu ent-
scheiden sind,

6. die Aufstellung, Anderung, Ergdnzung und
Aufhebung von Bauleitplédnen,

7. Entscheidungen (iber Rechtsbehelfe und
Rechtsstreitigkeiten,

8. Angelegenheiten, fiir die der Rat keine Zu-
stédndigkeit hat,

9. Antrdge, die ein gesetzwidriges Ziel verfol-
gen oder gegen die guten Sitten verstoBen,

10. Angelegenheiten, (iber die innerhalb der
letzten zwei Jahre bereits ein Biirgerentscheid
durchgefiihrt worden ist."

(§ 26 Abs. 5 GO NRW)
Ahnlich die Formulierungen in der Kreisordnung:
"Ein Biirgerbegehren ist unzuldssig iiber

1. die innere Organisation der Kreisverwaltung,
2. die Rechtsverhiéltnisse der Kreistagsmitglie-
der, der Mitglieder des Kreisausschusses und
der Mitglieder der Ausschiisse sowie der Be-
diensteten des Kreises,

3. die Haushaltssatzung einschlieB3lich der
Wirtschaftspldne der Eigenbetriebe sowie die
kommunalen Abgaben und die privatrechtli-
chen Entgelte,

4. die Jahresrechnung des Kreises und den Jah-
resabschluss der Eigenbetriebe,

5. Angelegenheiten, die im Rahmen eines Plan-
feststellungsverfahrens oder eines formlichen
Verwaltungsverfahrens mit Offentlichkeitsbe-
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teiligung oder eines abfallrechtlichen, immissi-
onsschutzrechtlichen, wasserrechtlichen oder
vergleichbaren Zulassungsverfahrens zu ent-
scheiden sind,

6. Entscheidungen (iber Rechtsbehelfe und
Rechtsstreitigkeiten,

7. Angelegenheiten, fiir die der Kreistag keine
gesetzliche Zustédndigkeit hat,

8.Antrége, die ein gesetzwidriges Ziel verfol-
gen oder gegen die guten Sitten verstoBen,
9.Angelegenheiten, iiber die innerhalb der letz-
ten zwei Jahre bereits ein Biirgerentscheid
durchgefiihrt worden ist."

(§ 23 Abs. 5 KrO NRW)

Es kann also kein Biirgerbegehren geben zu folgenden
Themen:

e Leitung und Verteilung der Geschéfte innerhalb
der Verwaltung,

+ Einteilung in Dezernate und Amter,

«  Zuordnung von Amtern zu Dezernaten

e Bildung eines Umweltdezernats oder Umwelt-
amtes,

e nicht auf den Rat zuriick verlagerbare Zustan-
digkeiten des (Ober-) Biirgermeisters/ Landra-
tes,

¢ Regelung in bezug auf die den Fraktionen des
Rates zu gewdhrenden Zuschiisse,

* samtliche Vertrdge mit Rats-/ Kreistags-mit-
gliedern und kommunalen Bediensteten,

* Hebesiétze fiir Gewerbe- oder Grundsteuer,

* Fragen der Gemeindewirtschaft (vgl. § 77 GO
NRW, § 14 Eigenbetriebsverordnung)

e Themen, die sich primdr bzw. ausschlieBlich
mit dem Haushalt beschaftigen,

e Abfallentsorgungsanlagen, Bahnanlagen, Au-
tobahnen, Atomkraftwerke, WasserstraBen,
Flughdfen (und zwar nicht nur, wenn die Ge-
meinde selbst Planfeststellungsbehdrde ist,
sondern auch wenn es um die im Zusammen-
hang mit einem Planfeststellungsverfahren ge-
gebenenfalls moglichen Verfahrenshandlun-
gen, Stellungnahmen, Widerspriiche und Kla-
gen geht.)

. Verfahren, die im Rahmen einer Umweltver-
traglichkeitspriifung entschieden werden,

e allgemeine politische Fragen, Resolutionen
tiber verteidigungspolitische Entscheidungen
etc.

. die Nicht-Errichtung einer Schule, wenn auf
Grund des Vorliegens von Voraussetzungen
des Schulverwaltungsgesetzes die Gemeinde
zur Errichtung der Schule verpflichtet ist

e Haushaltssicherungskonzept, wenn die Ge-
meinde verpflichtet ist, ein solches aufzustel-
len, usw. usf.

Es kann mitunter recht schwierig sein, zu entscheiden,
ob ein Biirgerbegehren zu dem gewiinschten Thema
tiberhaupt zuldssig ist.

Im Zweifelsfall sollte man juristischen Rat einholen:
z.B. beim Rechtsamt der Stadt, bei der Bezirksregie-
rung, beim Innenministerium oder bei einem mit dem
Thema vertrauten Rechtsanwalt.

Man sollte diese Frage allerdings unbedingt klaren, be-
vor man ein Biirgerbegehren startet, sonst kann es pas-
sieren, dass alle Arbeit umsonst ist. Nicht selten jedoch
wird die Frage der materiellen Zuldssigkeit kontrovers
beantwortet, so dass letztlich die Gerichte entscheiden
miissen.

Was tun, wenn das Thema offensichtlich unzuldssig ist?

Der Negativkatalog der Gemeindeordnung schliefit eini-
ge interessante Bereiche aus dem Feld der Themen fiir
Biirgerbegehren aus. Das gilt insbesondere fiir Bauleit-
plane (Flachennutzungsplan und Bebauungs-plan) und
Angelegenheiten, fiir die es Planfeststellungsverfahren
und vergleichbare Verfahren gibt. Ein Biirgerbegehren
zu einem dieser Themen ist in der Regel nicht méglich.

Aber: Viele kommunalpolitische Streitfragen bestehen
aus mehreren Beschliissen, die erst zusammen die ge-
plante Malnahme moglich machen. Mit etwas Geschick
kann man einen Beschluss zum Gegenstand des Biir-
gerbegehrens machen, der nicht unter die oben aufge-
fuhrten Ausschlussangelegenheiten fallt, aber fiir die
GesamtmaBnahme unverzichtbar ist. Hier muss man
dann allerdings aufpassen, dass die Fristen eingehal-
ten werden.

3.7 Zuldssige Themen
Welche Themen sind nun zuldssig?

Eine abschlieende Aufzahlung der Fille, in denen ein
Biirgerbegehren auf jeden Fall zuldssig ist, ist nicht
moglich; hier aber eine kleine Ubersicht

» Bau oOffentlicher Einrichtungen (z.B. Rathaus,
Schwimmbad, Theater, Schule, Freizeitzentren,
Sportstittenbau, Stadthalle etc.),

e Erweiterung bzw. Ausbau bestehender Einrich-
tungen (Ausbau des Freibades, Erweiterungs-
bau des Rathauses etc.),
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e Nutzungsidnderung von Bauwerken (z.B. die
Nutzung eines stadteigenen Gebdudes fiir Ju-
gend- und Freizeitzwecke),

e die Standortfrage bestimmter Einrichtungen
(z.B. Friedhof, Kindergarten)

¢ Mafinahmen der Verkehrsberuhigung,

e Ausbau des Radwegenetzes, StraBBenbau,

e Finanzielle Unterstiitzung der Gemeinde von
Vereinen, Vergabe von Zuschiissen,

e  Griinflaichengestaltung bzw. Ausweisung von
Griinflachen, Stadtsanierung etc. usw. usf.

3.8 Die Unterschriftenliste

Ein Biirgerbegehren muss formell zuldssig sein, d.h. es
miissen bestimmte Formvorschriften erfiillt sein.

"Das Biirgerbegehren muss schriftlich eingereicht wer-
den und die zur Entscheidung zu bringende Frage, eine
Begriindung sowie einen nach den gesetzlichen Be-
stimmungen durchfiihrbaren Vorschlag fiir die Deckung
der Kosten der verlangten MaBBnahme enthalten. Es
muss bis zu drei Biirger benennen, die berechtigt sind,
die Unterzeichnenden zu vertreten.” (§ 26 Abs. 2 GO
NRW/ so auch sinngeméaR § 23 Abs. 2 KrO NRW)

Ein Biirgerbegehren wird schriftlich eingereicht, indem
man Unterschriften auf Unterschriftenlisten sammelt.
Diese Listen miissen mit grofiter Sorgfalt formuliert, ge-
staltet und behandelt werden.

Es ist folgendes zu beachten:

Auf allen Unterschriftenlisten muss die Abstimmungs-
frage, eine Begriindung und ein Kostendeckungsvor-
schlag stehen. Auch miissen die Vertretungsberechtig-
ten aufgefiihrt sein. Die zur Entscheidung zu bringende
Frage muss mit der Unterschriftenliste fest verbunden
sein.

Geben Sie Ihrem Biirgerbegehren einen griffigen Na-
men, z.B. ,,Rettet das XY-Bad!“ Diesen Namen sollten
sie auch in der Offentlichkeitsarbeit auf ihren Materiali-
en verwenden.

Eine Musterunterschriftenliste finden Sie auf Seite 14
dieses Leitfadens.

Beratung

Sollte man unsicher sein, ob die Unterschriftenliste den
gesetzlichen Vorschriften entspricht, kann man sie
durch die Gemeinde priifen lassen. (Das ergibt sich §
26 Abs. 2 der Gemeindeordnung:

"Die Verwaltung ist in den Grenzen ihrer Verwaltungs-
kraft ihren Biirgern bei der Einleitung eines Biirgerbe-
gehrens behilflich".)

Behilflich ist bei der Formulierung eines Biirger-begeh-
rens auch Mehr Demokratie.

3.9 Die Abstimmungsfrage

Auf allen Unterschriftenlisten muss die Abstimmungs-
frage stehen.

Die Abstimmungsfrage muss nicht unbedingt eine Frage
sein. Es kann auch eine Aussagesatz sein. Auch kann
die Frage/Aussage aus mehreren Sdtzen bestehen,
wenn das zur Klarstellung n6tig ist. Wichtig ist, dass je-
dem klar ist, was gemeint ist - und dass die Frage/Aus-
sage auch der Text eines Ratsbeschlusses sein kdnnte.

Auch muss die Frage/Aussage so formuliert werden,
dass sie im Sinne des Biirgerbegehrens mit "Ja" beant-
wortet werden kann. Bei einem kassierenden Biirgerbe-
gehren gebraucht man daher am besten Formulierun-
gen wie ,,Sind Sie dafiir, dass der Beschluss des Rates
vom ... aufgehoben wird ...“

Hierauf sollte man achten:

e Ist die Frage oder Aussage unmissver-stand-
lich?

e Ist die Frage oder Aussage eindeutig und hin-
reichend bestimmt?

* Ist die Frage oder Aussage mit "Ja" oder "Nein"
zu beantworten?

e Kann die Frage oder Aussage einen Ratsbe-
schluss ersetzen?

Eine Entscheidung muss begehrt werden

Die vom Biirgerbegehren gestellte Frage muss "eine
Entscheidung" zum Inhalt haben. Eine Fragestellung,
die lediglich der Entscheidungsvorbereitung dient, ist
unzuldssig. Ziel eines Biirgerbegehrens kann es daher
nicht sein, dem Rat lediglich Vorgaben fiir eine von ihm
zu treffende Entscheidung zu machen.

Ein Biirgerbegehren, das nicht auf die Ersetzung einer
Entscheidung des Rates, sondern auf ihre Herbeifiih-
rung gerichtet ist, ist unzuldssig. In gleicher Weise ist
ein Biirgerbegehren unzuldssig, das nicht auf eine ei-
genstdandige Sachentscheidung durch die Biirgerschaft,
sondern nach der eindeutigen Formulierung auf eine
Entscheidung durch den Rat der Stadt gerichtet ist.
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3.10 Die Begriindung

Auf allen Unterschriftenlisten muss eine Begriindung
stehen. Die Begriindung sollte inhaltlich korrekt formu-
liert werden. Allerdings ist die Richtigkeit der Begriin-
dung oft auch ein Streitpunkt zwischen Befiirwortern
und Gegnern der jeweiligen MaBnahme. Machen Sie
deshalb in Ihrer Begriindung auch deutlich, dass dort
die Ansicht der Initiatoren des Biirgerbegehrens vertre-
ten wird.

Handelt es sich um ein kassierendes Biirgerbegehren,
miissen in der Begriindung auch die Griinde der Rats-
mehrheit fiir den Beschluss genannt sein, gegen den
das Begehren gerichtet ist.

3.11 Der Kostendeckungsvorschlag

Auf allen Unterschriftenliste muss ein Kosten-de-
ckungsvorschlag stehen. Dieser ist mit besonderer
Sorgfalt zu formulieren. In Nordrhein-Westfalen wird
etwa jedes dritte Biirgerbegehren fiir unzuldssig er-
klart. Der Grof3teil der Unzuldssigkeitserklarungen be-
zog sich auf einen nicht vorhandenen oder unzurei-
chenden Kostendeckungsvorschlag.

Zu den Anforderungen an den Kostendeckungs-vor-
schlag hat sich das nordrhein-westfédlische Innenminis-
terium dahingehend gedufiert, dass "die Hohe der Kos-
ten - und sei es auch nur iiberschlagig - zu beziffern sei,
wenn die Umsetzung des Begehrens Kosten verursa-
che."

Erschwert wird die Formulierung eines Kostende-
ckungsvorschlags in solchen Kommunen, die der Haus-
haltssicherung unterliegen. Eine Kommune mit "vorldu-
figer Haushaltsfiihrung" darf nur noch Aufgaben erfiil-
len, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist. So ist etwa
der Erhalt einer Schule mit sinkenden Schiilerzahlen
keine Pflichtaufgabe. Die in einem Kostendeckungsvor-
schlag zu nennenden Maflnahmen zur Erzielung von
Mehreinnahmen zwecks Deckung der Kosten des Wei-
terbetriebs einer solchen Schule sind dann nicht tragféa-
hig, weil Mehreinnahmen zur Schuldentilgung der Stadt
verwendet werden miissten.

Fiir eine Manahme, die im Vermdgenshaushalt veran-
schlagt wird, sollte man einen Deckungsvorschlag ma-
chen, der ebenfalls in den Vermégenshaushalt gehort;
eine Mafinahme, die den Verwaltungshaushalt belas-
tet, sollte auch aus ihm finanziert werden. Kein Kosten-
deckungsvorschlag ist selbstverstandlich fallig, wenn
man den kompletten Verzicht auf eine Ma3inahme for-
dert.
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Aber auch hier sollte man vorsichtig sein: hdufig sind
zur Durchfiihrung einer Malnahme bereits Vertrdge ge-
schlossen oder Vorleistungen getatigt worden, so dass
Schadenersatzanspriiche féllig werden konnen. Im
Zweifelsfall sollte man besser zu ausfiihrlich, als zu
kurz formulieren.

Denkbare Kostendeckungsvorschlédge sind:

e Umschichtungen im Haushalt (z.B. Zuriick-stel-
lung der gewiinschten Mafinahme zugunsten
einer anderen)

. Erh6hung der Finanzmittel (z.B. Steuer-erho-
hungen)

e Fiir die Folgekosten: Einnahme von Entgelten

Dabei ist aber immer zu bedenken, dass der Deckungs-
vorschlag mit den Grundsdtzen einer sparsamen Haus-
haltsfiihrung in Einklang steht.

Ubrigens ist der Kostendeckungsvorschlag nicht Be-
standteil des spdteren Biirgerentscheids, und er hat
keine bindende Wirkung fiir den Rat.

3.12 Die Vertretungsberechtigten

Auf allen Unterschriftenliste miissen eine, zwei oder
drei Personen stehen, die vertretungsberechtigt sind.
Diese Personen reichen die Unterschriften ein, sie sind
die Ansprechpartner der Verwaltung und des Rates bei
Anhorungen und Bekanntmachungen ("Den Vertretern
des Biirgerbegehrens soll Gelegenheit gegeben wer-
den, den Antrag in der Sitzung des Rates zu erldutern.”
(§ 26 Abs. 6 GO NRW)).

Die Vertretungsberechtigten sind ggf. Adressaten eines
ablehnenden Bescheides, wenn der Rat das Biirgerbe-
gehren fiir unzuldssig erklart. Und nur sie konnen Wi-
derspruch einlegen ("Gegen die ablehnende Entschei-
dung des Rates kdnnen nur die Vertreter des Biirgerbe-
gehrens nach Abs. 2 S. 2 Widerspruch einlegen." (§ 26
Abs. 6 GO NRW)) bzw. im Falle einer Unzuldssigkeitser-
klarung klagen. Sie kdnnen aber auch das Biirgerbe-
gehren zuriicknehmen.

Man sollte moglichst drei Vertreter/Vertreterinnen be-
nennen, sonst kann es passieren, dass wahrend der
Verfahrens jemand wegzieht oder stirbt und das Biir-
gerbegehren dann keine Vertreter hat.

Nutzen Sie die Moglichkeit, auch lokal anerkannte Per-
sonlichkeiten mit bekannten Namen als Vertretungsbe-
rechtigte zu benennen. So schaffen Sie Vertrauen bei
Biirgern und Politikern.
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3.13 Die Unterschriftensammlung

Ein Biirgerbegehren ist nur dann erfolgreich, wenn das
sogenannte Einleitungsquorum erreicht ist, d.h. wenn
das Begehren von geniigend Biirgerinnen und Biirgern
unterschrieben worden ist.

Stddte und Gemeinden
"Das Biirgerbegehren muss in Gemeinden

- bis 10.000 Einwohner von 10 %

- bis 20.000 Einwohner von 9 %

- bis 30.000 Einwohner von 8 %

- bis 50.000 Einwohner von 7 %

- bis 100.000 Einwohner von 6 %
- bis 200.000 Einwohner von 5 %
- bis 500.000 Einwohner von 4 %
- liber 500.000 Einwohner von 3%

der Biirger unterzeichnet sein." (§ 26 Abs. 4 GO NRW)

Bei einem Biirgerbegehren in einem Stadtbezirk gelten
die gleichen Zahlen mit der MaRgabe, dass "das Biir-
gerbegehren von im Stadtbezirk wohnenden Biirgern
unterzeichnet sein muss" (§ 26 Abs.9 GO NRW).

Kreise
»Ein Biirgerbegehren muss in einem Kreis

- bis 200.000 Einwohner von 5%

- mit mehr als 200.000 Einwohnern, aber nicht mehr als
500.000 Einwohnern von 4%

- mit mehr als 500.000 Einwohnern von 3%

der Biirger der kreisangehdrigen Gemeinden unter-
zeichnet sein.“(§ 23 Abs. 4 KrO NRW)

Ein Biirgerbegehren muss also von einer Mindestzahl
von Biirgerinnen und Biirgern - und das heif3t von den-
jenigen, die zu den Kommunalwahlen wahlberechtigt
sind - unterschrieben werden. Dazu zdhlen auch Aus-
lander aus den Landern der Europdischen Union, nicht
aber Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, andere
Ausldander und Personen, die aus sonstigen Griinden
nicht wahlberechtigt sind.

Man beachte bei der Berechnung der notwendigen Un-
terschriftenzahl unbedingt die Unterschiede zwischen
"Biirgern" (= alle Stimmberechtigten), "Einwohnern" (=
alle Bewohner der Stadt/Gemeinde/des Stadtbezirks)
und "Unterschriften”. Es ist die genaue Kenntnis der
Anzahl der stimmberechtigten Personen wichtig - eine
Zahl, die beim Einwohnermeldeamt erfragt werden
kann.

Die Unterschriftensammlung

Die Sammlung der bendtigten Unterschriften miissen
die Organisatoren selbst durchfiihren. Sie konnen sam-
meln wann, wo und wie sie wollen:

e durch Auslage von Unterschriftenlisten in Ge-
schaften,

* durch persdnliche Ansprache bei Infostanden,

e vor (nicht in!) Kirchen, Schulen, 6ffentlichen
Gebduden,

e bei Markten, Festivals und dhnlichen Veran-
staltungen,

e durch Hausbesuche,

e perlnseratin der Zeitung, usw.

Viele Biirgerbegehren haben inzwischen eigene Inter-
netseiten, {iber die sie Interessierte iiber den Stand der
Dinge auf dem Laufenden halten und auf denen sie die
Unterschriftenliste zum Biirgerbegehren zum Herunter-
laden und Ausdrucken bereit halten.

Es ist darauf zu achten, dass alle Unterschriftensamm-
ler die gleiche Unterschriftenliste (in der bereits be-
schriebenen Art und Weise) verwenden, denn:

"Die Angaben werden von der Gemeinde gepriift. Im (ib-
rigen gilt § 25 Abs. 4 entsprechend." (§ 26 Abs. 4 GO
NRW)

"Die Angaben werden vom Kreis gepriift. Im (ibrigen gilt
§ 22 Abs. 4 entsprechend."” (§ 23 Abs. 4 KrO NRW)

“lede Liste mit Unterzeichnungen muss den vollen
Wortlaut des Antrags enthalten. Eintragungen, welche
die Person des Unterzeichners nach Namen, Vornamen,
Geburtsdatum und Anschrift nicht zweifelsfrei erken-
nen lassen, sind ungiiltig." (§ 25 Abs.4 GO NRW/§ 22
Abs. 4 KrO NRW)

Das heif3t: giiltig sind, wie bereits erwdahnt, nur die Un-
terschriften derjenigen, die fiir die Kommunalwahlen in
der jeweiligen Stadt/Gemeinde wahlberechtigt sind.
Dennoch kénnen auch Kinder und Jugendliche unter 16
Jahren, Nicht-EU-Ausldnder und Biirger aus anderen
Stadten unterschreiben. Aber: diese Unterschriften sind
ungiiltig, und sie werden von der Stadtverwaltung spa-
ter von der Liste gestrichen - und natiirlich nicht mitge-
zahlt. Darauf ist beim Auszdhlen der gesammelten Un-
terschriften zu achten.

Man darf nicht zu knapp kalkulieren, lieber ein paar Un-
terschriften mehr sammeln als notig! Zu veranschlagen
ist eine Unterschriftenzahl 10 bis 15 Prozent iiber dem
Mindestziel.
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3.14 Die Zulassigkeitspriifung

Wenn die notigen Unterschriften gesammelt sind, wer-
den die Unterschriftenlisten der Stadtverwaltung iiber-
reicht. Es miissen nicht alle Unterschriften auf einmal
eingereicht werden, vielmehr konnen Unterschriften bis
zum Abschluss des Biirgerbegehrens nachgereicht wer-
den.

Sobald die Unterschriftenlisten tiberreicht und von der
Stadtverwaltung gepriift worden sind, beschéftigen
sich Rat oder Kreistag mit dem Biirgerbegehren.

"Der Rat stellt unverziiglich fest, ob das Biirgerbegeh-
ren zuldssig ist. Gegen die ablehnende Entscheidung
des Rates kénnen nur die Vertreter des Biirgerbegeh-
rens nach Absatz 2 Satz 2 Widerspruch einlegen. Ent-
spricht der Rat dem zuldssigen Biirgerbegehren nicht,
so ist innerhalb von drei Monaten ein Biirgerentscheid
durchzufiihren. Entspricht der Rat dem Bliirgerbegeh-
ren, so unterbleibt der Biirgerentscheid. Den Vertretern
des Biirgerbegehrens soll Gelegenheit gegeben wer-
den, den Antrag in der Sitzung des Rates zu erldutern.
Ist die Zuldssigkeit des Biirgerbegehrens festgestellt,
darf bis zur Feststellung des Ergebnisses des Bliirge-
rentscheids eine dem Begehren entgegenstehende Ent-
scheidung der Gemeindeorgane nicht mehr getroffen
oder mit dem Vollzug einer derartigen Entscheidung
nicht mehr begonnen werden, es sei denn, zu diesem
Zeitpunkt haben rechtliche Verpflichtungen der Ge-
meinde hierzu bestanden (Sperrwirkung des zulédssigen
Biirgerbegehrens)" (§ 26 Abs. 6 GO NRW)

"Der Kreistag stellt unverziiglich fest, ob das Biirgerbe-
gehren zuldssig ist. Gegen diese Entscheidung des
Kreistags kénnen nur die Vertreter des Biirgerbegeh-
rens nach Absatz 2 Satz 2 Widerspruch einlegen. Ent-
spricht der Kreistag dem zuldssigen Biirgerbegehren
nicht, so ist innerhalb von drei Monaten ein Biirgerent-
scheid durchzufiihren. Entspricht der Kreistag dem Biir-
gerbegehren, so unterbleibt der Biirgerentscheid. Den
Vertretern des Biirgerbegehrens soll Gelegenheit gege-
ben werden, den Antrag in der Sitzung des Kreistages
zu erldutern. Ist die Zulédssigkeit des Biirgerbegehrens
festgestellt, darf bis zur Feststellung des Ergebnisses
des Biirgerentscheids eine dem Begehren entgegenste-
hende Entscheidung der Kreisorgane nicht mehr getrof-
fen oder mit dem Vollzug einer derartigen Entscheidung
nicht mehr begonnen werden, es sei denn, zu diesem
Zeitpunkt haben rechtliche Verpflichtungen des Kreises
hierzu bestanden (Sperrwirkung des zulédssigen Biirger-
begehrens)." (§ 23 Abs. 6 KrO NRW)

Es folgt also eine doppelte Behandlung des Biirgerbe-
gehrens:
e zuerst die Priifung der Zuldssigkeit,

e« dann die Entscheidung dariiber, ob der
Rat/Kreistag dem Begehren folgt oder nicht.

Der Beschluss iiber die Zuldssigkeit

Bei der Zuldssigkeitspriifung wird die materielle und
formelle Zuldssigkeit gepriift:

e Fallt der Gegenstand unter den Negativkatalog
(vgl. Kap. 3.6)?

» Ist das Begehren fristgerecht eingereicht (vgl.
Kap. 3.5)?

e Liegen geniigend Unterschriften vor (vgl. Kap.
3.13)?

e Ist die Fragestellung hinreichend bestimmt, ist
ihr Inhalt vollziehbar (vgl. Kap. 3.9)?

e Gibt es eine Begriindung (vgl. Kap. 3.10)?

* Ist der Kostendeckungsvorschlag ausreichend
(vgl. Kap. 3.11)?

e Sind ein, zwei oder drei Vertretungsberechtigte
aufgefiihrt (vgl. Kap. 3.12)?

Normalerweise wird diese Priifung durch das Rechtsamt
der Stadt/des Kreises erfolgen, das dem Rat/Kreistag
ein entsprechender Beschlussvorschlag unterbreitet.

Die Feststellung der Zuldssigkeit muss "unverziiglich",
also so schnell wie méglich erfolgen, wobei die Uber-
priifung der Unterschriften durchaus einige Zeit in An-
spruch nehmen kann.

In 6ffentlicher Sitzung stimmt der Rat/Kreistag dariiber
ab, ob er das Biirgerbegehren fiir zuldssig halt oder
nicht. Zuvor diirfen die Organisatoren ihren Standpunkt
erldutern. Die Zuldssigkeitsentscheidung iiber ein Biir-
gerbegehren in einem Stadtbezirk trifft der Rat, nicht
die Bezirksvertretung.

Rederecht der Vertreter im Rat

Das Verwaltungsgericht Diisseldorf hat in seinem Be-
schluss vom 26.01.2004 entschieden, dass den Vertre-
tern des Biirgerbegehrens im Rat erst nach der Ent-
scheidung des Rates, das Biirgerbegehren sei zuldssig,
ein Rederecht zusteht. Der Rat sei bei einem zuldssigen
Biirgerbegehren aufgerufen, zu entscheiden, ob er dem
Anliegen entsprechen will. Deshalb gebe das Rederecht
den Vertretern die Maglichkeit, politische Mehrheiten
fur diese Sachentscheidungen einzuwerben.

Biirgerbegehren unzuldssig?

Erkennt der Rat/Kreistag die Zuldssigkeit nicht an, kon-
nen die Vertretungsberechtigten dagegen vorgehen.
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Der Nicht-Zuldssigkeitsbeschluss ist ein belastender
Verwaltungsakt i.S.d. § 35 Satz 1 VwVfG NRW. Gegen
ihn konnen die Vertretungsberechtigten - und nur sie —
eine Verpflichtungsklage gemaf § 42 Abs.1 VWGO erhe-
ben mit dem Ziel, den Rat zur Feststellung der Zuldssig-
keit des Biirgerbegehrens zu verpflichten.* Man sollte in
einem solchen Fall Juristen zurate ziehen.

Das Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen
verdffentlicht regelméRig eine Ubersicht aller wichtigen
Gerichtsurteile zu Biirgerbegehren und Biirgerent-
scheiden in NRW. Die Broschiire kann aus dem Internet
herunter geladen werden unter ww.im.nrw.de oder tele-
fonisch bestellt werden unter Tel. 02 11-8 71-01.

Biirgerbegehren zuldssig?

Erkennt der Rat/Kreistag die Zuldssigkeit an, obwohl
sie  nicht gegeben ist, kann der (Ober-)
Biirgermeister/Landrat diesen Beschluss gemafl § 54
GO NRW beanstanden. Wenn der Rat/Kreistag darauf-
hin seinen Beschluss bestédtigt, hat die Kommunalauf-
sicht das Wort. Gegen deren Entscheidung kann vom
Rat/Kreistag geklagt werden - dann entscheidet das
Verwaltungsgericht. Bis zur endgiiltigen Entscheidung
darf der Biirgerentscheid nicht durchgefiihrt werden.

Erkennt der Rat die Zuldssigkeit an, sind Rechtsmittel
gegen diesen Zuldssigkeitsbeschluss - z.B. durch Biir-
ger, die keinen Biirgerentscheid wollen - nicht zuldssig.
Thema ausgeschlossen? Unterschriftenzahl nicht er-
reicht?

Sollte das Biirgerbegehren nicht zuldssig sein, weil die
Unterschriftenzahl nicht erreicht wurde oder das Thema
unter den Negativkatalog fallt, besteht noch die Mog-
lichkeit, es in einen Einwohnerantrag (§ 25 GO NRW/§
22 KrO NRW) umzuwandeln, denn ein solcher ist zu je-
dem Thema zuldssig und es werden weniger Unter-
schriften benatigt (5 Prozent oder 4.000 Einwohner-Un-
terschriften in kreisangehdrigen Gemeinden bzw. 4 Pro-
zent oder 8.000 Einwohner-Unterschriften in kreisfreien
Stadten und Kreisen). Mit einem Einwohnerantrag kann
man den Rat/Kreistag immerhin zwingen, sich mit dem
beantragten Thema zu beschaftigen. Eine solche Um-
wandlung macht allerdings nur bei einem initiierenden
Biirgerbegehren Sinn, denn beim kassierenden hat der
Rat/Kreistag bereits einen Beschluss gefasst, den man
mit ja gerade mit dem Biirgerbegehren aushebeln woll-
te.

In einigen Kommunen fanden auch schon vom Rat an-
gesetzte Biirgerentscheide iiber Themen statt, zu denen

VG Diisseldorf Urteil vom 13.02.1998 - 1 K 5181/96 -, NWVB1. 1998,
368

Biirgerbegehren nicht zugelassen sind. Solche Abstim-
mungen sind in der Gemeindeordnung nicht vorgese-
hen, jedoch moglich und sinnvoll, wenn der Rat sich
verpflichtet, das Abstimmungsergebnis zu akzeptieren
und sich daran zu binden.

Beschluss tiber Entsprechung/Nichtentsprechung

Wenn der Rat/Kreistag festgestellt hat, dass das Biir-
gerbegehren zuldssig ist (und zwar nur dann), be-
schliet er dariiber, ob er dem Begehren entspricht
oder nicht. Bei einem Biirgerbegehren im Stadtbezirk
entscheidet die Bezirksvertretung iiber die Entspre-
chung. Dieser Beschluss muss nicht unbedingt in der
selben Sitzung gefasst werden, in der {iber die Zulds-
sigkeit entschieden wurde. Es kann noch eine Beratung
durch die Verwaltung, die Fachausschiisse und ggf. be-
troffene Bezirksvertretungen vorab stattfinden.

"Entspricht" heifit: er kommt dem Begehren in seinen
wesentlichen Punkten nach. Dabei reicht es nicht, die
grundsatzliche Bereitschaft fiir eine spatere Durchfiih-
rung zu erkldaren oder gar eine halbherzige Ersatzmaf3-
nahme zu beschlief3en. Allerdings muss der Rat/Kreis-
tag nicht sofort mit der Ausfiihrung der beantragten
Mafinahme beginnen.

Beschlief3t der Rat/Kreistag, dem Begehren zu entspre-
chen, findet kein Biirgerentscheid statt. Beschlief3t der
Rat/Kreistag, dem Biirgerbegehren nicht zu entspre-
chen - und das wird bei einem kassierenden Biirgerbe-
gehren die Regel sein - findet spdtestens drei Monaten
nach diesem Beschluss ein Biirgerentscheid statt.

Handeln die Vertreter eines Biirgerbegehrens mit dem
Rat einen Kompromiss aus, der den Text des Biirgerbe-
gehrens nicht uneingeschrankt umfasst, so erledigt
sich das eingereichte Biirgerbegehren dadurch nicht.
Soll der ausgehandelte Kompromiss rechtsverbindlich
abgesichert werden, so kann dies nur durch den Ab-
schluss eines offentlich-rechtlichen Vertrages zwischen
den Vertretern des Biirgerbegehrens und dem Rat ge-
maf} § 57 VWVSG geschehen.

4. Der Biirgerentscheid

Wdhrend das Biirgerbegehren durch die Initiatoren
durchgefiihrt wird, liegt die Organisation des Biirge-
rentscheids bei der Gemeinde/dem Kreis.

Bei der Durchfiihrung von Biirgerbegehren sollten die
Gemeinden gewisse demokratische Mindeststandards
einhalten. So sollten die Benachrichtigung der Stimm-
berechtigten, die Briefabstimmung und eine Informati-
on der Biirger liber die Argumente der Vertretungsbe-
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rechtigten des Biirgerbegehrens sowie des Biirgermeis-
ters und der Ratsfraktionen und —gruppen Pflichtpro-
gramm sein.

In jedem Fall sollte sich die Gemeinde an den grund-
satzlichen Regelungen des Kommunalwahlgesetzes ori-
entieren, indem sie z.B.

» einen arbeitsfreien Tag (sinnvollerweise einen
Sonntag) wahlt,

o Offentlichkeit der Auszihlung zulésst,

e Sicherung der geheimen Abstimmung gewahr-
leistet,

e geniigend Abstimmungslokale zur Verfiigung
stellt.

Auch miissen die Biirgerinnen und Biirger durch die Ge-
meinde/den Kreis {iber den Tag und den Ort des Biirge-
rentscheids, den Abstimmungstext und die Argumente
des Biirgerbegehrens, des Biirgermeisters/ Landrats
sowie der im Rat/Kreistag vertretenen Fraktionen und
Gruppen informiert werden. Das geschieht schriftlich
durch Ubersendung einer Abstimmungsbenachrichti-
gung und eines Abstimmungshefts/ Informationsblat-
tes.

Die Zahl der Abstimmungslokale ist nicht vorgeschrie-
ben - es kénnte im Extremfall ein einziges, z.B. im Rat-
haus, sein. Auch ist ein Biirgerentscheid ausschlieBlich
per Briefabstimmung moglich.

Zwar obliegt die konkrete Durchfiihrung des Biirgerent-
scheids der Gemeinde/dem Kreis, wenn aber die Ab-
stimmungsbedingungen zu restriktiv ausgestaltet sind,
kann man versuchen, eine einstweilige Anordnung
nach § 123 VwWGO NRW zu erwirken.

Diese wadre wahrscheinlich dann erfolgreich, wenn es
z.B. in einer GroBstadt oder einem Flachenkreis nur ein
einziges Abstimmungslokal gdbe.

Mehr Demokratie hat eine Mustersatzung zur Durchfiih-
rung von Biirgerentscheiden erstellt, die einen Vor-
schlag zur blirgerfreundlichen Regelung von Abstim-
mungen enthdlt. Diese konnen Sie bei Problemen mit
den Biirgerentscheid-Regeln vor Ort als Anregung in die
Diskussion bringen.

Wie einer Wahl wird auch einem Biirgerentscheid ein
"Wahlkampf" vorausgehen, bei dem beide Seiten mit
Flugblattern, Infostdnden usw. fiir ihre Position werben.
Allerdings sind die Organisatoren des Biirgerbegehrens
in der schlechteren Position: sie haben namlich nur
dann Erfolg, wenn sie das sogenannte Zustimmungs-
quorum erreichen.

4.1 Das Zustimmungsquorum

"Bei einem Biirgerentscheid kann (liber die gestellte
Frage nur mit Ja oder Nein abgestimmt werden. Die Fra-
ge ist in dem Sinne entschieden, in dem sie von der
Mehrheit der giiltigen Stimmen beantwortet wurde, so-
fern diese Mehrheit mindestens 20 vom Hundert der
Biirger betrdgt. Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als
mit Nein beantwortet.” (§ 26 Abs.7 GO NRW/§ 23
Abs.7KrO NRW))

Das bedeutet nicht, dass die Abstimmungsbeteiligung
mindestens 20 Prozent betragen muss, sondern, dass
mindestens 20 Prozent aller Biirger - also aller Stimm-
berechtigten - im Sinne des Biirgerbegehrens abge-
stimmt haben miissen, sonst ist das Ergebnis ungiiltig.
Das bedeutet, dass jede nicht abgegebene Stimme den
Gegnern des Biirgerentscheids zugeschlagen wird.

Es reicht nicht aus, wenn man die Mehrheit der abgege-
benen Stimmen erhdlt - und mag sie noch so grof3 sein.
Eine niedrige Abstimmungsbeteiligung wird mit grofler
Wahrscheinlichkeit zu einem Scheitern fiihrt. In NRW
scheitert jedes zweite zur Abstimmung kommende Biir-
gerbegehren trotz Abstimmungsmehrheit am Zustim-
mungsquorum!

Deshalb miissen die Organisatoren des Biirgerbegeh-
rens alles versuchen, damit die Abstimmungsbeteili-
gung moglichst hoch ist. Um-gekehrt werden die Geg-
ner alles daran setzen, die Beteiligung niedrig zu hal-
ten, wenn sie sich nicht zutrauen, eine Mehrheit fiir ihre
Ziele zu gewinnen.

Nachdem die Abstimmung stattgefunden hat und die
Stimmen ausgezadhlt worden sind, wird das Ergebnis
durch den (Ober-)Biirgermeister/Landrat als Abstim-
mungsleiter bekannt gegeben und spater per amtlicher
Bekanntmachung veroéffentlicht. Dann zeigt sich, wie
sich die Ja- und die Nein-Stimmen verteilen und ob das
Zustimmungsquorum erreicht wurde - ob also der Biir-
gerentscheid erfolgreich war oder nicht.

4.2 Der erfolgreiche Biirgerentscheid

Der erfolgreiche Biirgerentscheid muss von der Verwal-
tung genauso umgesetzt werden, wie ein Rats- oder
Kreistagsbeschluss.

»Der Blirgerentscheid hat die Wirkung eines Ratsbe-
schlusses. Vor Ablauf von zwei Jahren kann er nur auf
Initiative des Rates durch einen neuen Biirgerentscheid
abgeéndert werden.“(§ 26 Abs.8 GO NRW)
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“Der Biirgerentscheid hat die Wirkung eines Kreistags-
beschlusses. Vor Ablauf von zwei Jahren kann er nur
auf Initiative des Kreistages durch einen neuen Biirge-
rentscheid abgedndert werden. “(§ 23 Abs.8 KrO NRW)

Ein erfolgreicher Biirgerentscheid hat sogar einen ho-
heren Bestandsschutz als ein Rats-/ Kreistagsbe-
schluss, der vom Rat/Kreistag jederzeit gedndert wer-
den kann. Ein erfolgreicher Biirgerentscheid kann nicht
gemaf3 § 54 Abs.1 GO NRW als rechtswidrig beanstan-
det werden.

Der erfolgreiche Biirgerentscheid kann innerhalb von
zwei Jahren nur auf Initiative des Rates/Kreistages
durch einen neuen Biirgerentscheid abgedndert wer-
den.

Wenn eine Mehrheit des Rates/Kreistags vor Ablauf
dieser Frist meint, dass durch eine veranderte Faktenla-
ge der Biirgerentscheid aufgehoben werden muss,
konnte er beschlieflen, dass ein neuer Biirgerentscheid
stattfindet.

Die Regelung bedeutet aber auch, dass der Biirgerent-
scheid nach zwei Jahren durch den Rat ohne einen neu-
en Biirgerentscheid abgedndert werden kann. Schlief3-
lich ist moglich, das Ergebnis des Biirgerentscheids
nach zwei Jahren durch einen neuen, per Biirgerbegeh-
ren herbeigefiihrten Biirgerentscheid zu @ndern.

5. Offentlichkeitsarbeit

Fiir den Erfolg lhres Biirgerbegehrens ist es wichtig,
dass viele Menschen davon erfahren. Beziehen Sie Me-
dien und Biirger von Anfang an in den Verlauf des Ver-
fahrens mit ein. Einige Tipps:

e Organisieren Sie neben Info-Standen auch Biir-
gerversammlungen und Podiumsdis-kussionen

e Geben Sie Pressekonferenzen und besuchen
Sie Redaktionen

e Halten Sie die lokalen Medien standig iiber lhr
Biirgerbegehren auf dem Laufenden, z.B. durch
Zwischenstandsmeldungen bzgl. der Unter-
schriftensammlung, Stellungnahmen zu aktu-
ellen politischen Pressemitteilungen im per-
sonlichen Journalistenkontakt oder durch Pres-
semitteilungen.

e Bieten Sie bildhafte Aktionen als Anlass zur Be-
richterstattung fiir die Medien an.

e Informieren Sie Interessierte {iber eine eigene
Internetseite und aktualisieren Sie diese lau-
fend.

e Legen Sie Unterschriftenlisten und andere Ma-
terialien in Laden und anderen Einrich-tungen
aus.

e Zeigen Sie im Abstimmungskampf vor dem
Biirgerentscheid Prasenz durch Plakate und
Transparente im Strafenbild. Plakatstander
kénnen von das Biirgerbegehren unterstiitzen-
den Parteien oder Verbdnden ausgeliehen wer-
den.
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Muster einer Unterschriftenliste

Biirgerbegehren ,,Titel“ geméaf § 26 der Gemeindeordnung/§ 23 Kreisordnung NRW fiir/gegen (z.B. Schlieung eines
Hallenbades in xy)

Die Unterzeichneten beantragen, dass den Biirgerinnen und Biirgern der Stadt/der Gemeinde/des Kreises/des Stadtbe-
zirks folgende Fragestellung zum Biirgerentscheid gestellt wird:

Text der gewiinschten Abstimmungsfrage (hier den Text einsetzen)
Bsp: Soll das Hallenbad am Tannenweg erhalten bleiben?
Begriindung

(hier die Begriindung einsetzen, fiihren Sie die wichtigsten Argumente kurz und biindig auf, vermeiden Sie missver-
stdndliche Formulierungen)

Bsp: Das Hallenbad am Tannenweg ist als 6ffentliche Einrichtung fiir die Bereiche Gesundheit, Sport, Soziales und Frei-
zeit von wesentlicher Bedeutung fiir das Gemeinschaftsleben in der Stadt xy. Nach Ansicht der Vertretungsberechtig-
ten (siehe unten) wurden mogliche Losungen fiir einen wirtschaftlich vertretbaren Weiterbetrieb des Bades nicht ausrei-
chend gepriift.

Kostendeckungsvorschlag (hier den Kostendeckungsvorschlag einsetzen)

Einsparungen an anderer Stelle, beim Verwaltungshaushalt, durch Verkauf von Grundstiicken und anderer Objekte,
durch Erhéhung der Grundsteuer, Gewerbesteuer etc.

Bsp: Der Weiterbetrieb des Bades verursacht jahrliche Kosten in Hohe von xy Euro. Diese Summe soll durch eine Erho-
hung der Gewerbesteuer um x Punkte sowie durch Pachteinnahmen der Bider GmbH gedeckt werden (wichtig ist die
Nennung konkreter Zahlen).

Berechtigt, die Unterzeichnenden zu vertreten, sind: (hier Namen und Adressen der drei Vertretungsberechtigten einset-
zen)

Unterschriftenliste (eintragungsberechtigt sind alle wahlberechtigten Deutschen und EU-Biirger ab 16 Jahren mit Erst-
wohnsitz in (Orf))

Vorname | Name StraBe PLZ | Ort Geburts- | Unterschrift Anmerkung der
datum Behorde

Unterschriftenlisten bitte bis (Datum) zuriick schicken an (Adresse)

Die Durchfiihrung eines Biirgerbegehrens kostet Geld, deshalb sollte auf den Unterschriftenlisten und/oder auf den bei-
gefiigten Informationsblattern stets ein Spendenkonto angegeben sein.
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Gemeindeordnung
fiir das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 ff.), zuletzt gedndert mit dem Gesetz zur Reform
der Gemeindeordnung vom 9. Oktober 2007

§24 Anregungen und Beschwer-
den

(1) Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemein-
schaft mit anderen schriftlich mit Anregungen oder Be-
schwerden in Angelegenheiten der Gemeinde an den
Rat oder die Bezirksvertretung zu wenden. Die Zustdn-
digkeiten der Ausschiisse, der Bezirksvertretungen und
des Biirgermeisters werden hierdurch nicht beriihrt. Die
Erledigung von Anregungen und Beschwerden kann der
Rat einem Ausschuss iibertragen. Der Antragsteller ist
iber die Stellungnahme zu den Anregungen und Be-
schwerden zu unterrichten.

(2) Die ndheren Einzelheiten regelt die Hauptsatzung.

§25 Einwohnerantrag

(1) Einwohner, die seit mindestens drei Monaten in der
Gemeinde wohnen und das 14. Lebensjahr vollendet
haben, konnen beantragen, dass der Rat {iber eine be-
stimmte Angelegenheit, fiir die er gesetzlich zustdandig
ist, berdt und entscheidet.

(2) Der Antrag muss schriftlich eingereicht werden. Er
muss ein bestimmtes Begehren und eine Begriindung
enthalten. Er muss bis zu drei Personen benennen, die
berechtigt sind, die Unterzeichnenden zu vertreten. Die
Verwaltung ist in den Grenzen ihrer Verwaltungskraft
den Einwohnern bei der Einleitung eines Einwohneran-
trags behilflich.

(3) Der Einwohnerantrag muss unterzeichnet sein,

- in kreisangehorigen Gemeinden von mindestens 5
vom Hundert der Einwohner, hochstens jedoch von
4.000 Einwohnern,

- in kreisfreien Stadten von mindestens 4 vom Hundert
der Einwohner, hochstens jedoch von 8.000 Einwoh-
nern.

(4) Jede Liste mit Unterzeichnungen muss den vollen
Wortlaut des Antrags enthalten. Eintragungen, welche
die Person des Unterzeichners nach Namen, Vornamen,
Tag der Geburt und Anschrift nicht zweifelsfrei erken-
nen lassen, sind ungiiltig. Die Angaben werden von der
Gemeinde gepriift.

(5) Der Antrag ist nur zuldssig, wenn nicht in der selben
Angelegenheit innerhalb der letzten zwolf Monate be-
reits ein Antrag gestellt wurde.

(6) Die Voraussetzungen der Absatze 1 bis 5 miissen im
Zeitpunkt des Eingangs des Antrags bei der Gemeinde
erfiillt sein.

(7) Der Rat stellt unverziiglich fest, ob der Einwohneran-
trag zuldssig ist. Er hat unverziiglich dariiber zu beraten
und zu entscheiden, spdtestens innerhalb von vier Mo-
naten nach seinem Eingang. Den Vertretern des Ein-
wohnerantrags soll Gelegenheit gegeben werden, den
Antrag in der Ratssitzung zu erldutern.

(8) In kreisfreien Stdadten kann ein Einwohnerantrag an
eine Bezirksvertretung gerichtet werden, wenn es sich
um eine Angelegenheit handelt, fiir die die Bezirksver-
tretung zustdndig ist. Die Absdtze 1 bis 7 gelten ent-
sprechend mit der MaBgabe, dass

- antrags- und unterzeichnungsberechtigt ist, wer im
Stadtbezirk wohnt und

- die Berechnung der erforderlichen Unterzeichnungen
sich nach der Zahl der im Stadtbezirk wohnenden Ein-
wohner richtet.

(9) Das Innenministerium kann durch Rechtsverordnung
das Ndhere {iber die Durchfiihrung des Einwohneran-
trags regeln.

§26 Biirgerbegehren und Biirge-
rentscheid

(1) Die Biirger kénnen beantragen (Biirgerbegehren),
dass sie an Stelle des Rates iiber eine Angelegenheit
der Gemeinde selbst entscheiden (Biirgerentscheid).
Der Rat kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der
gesetzlichen Zahl der Mitglieder beschlieflen, dass
iber eine Angelegenheit der Gemeinde ein Biirgerent-
scheid stattfindet (Ratsbiirgerentscheid). Absatz 2 Satz
1 sowie die Absdtze 5, 7, 8 und 10 gelten entsprechend.
(2) Das Biirgerbegehren muss schriftlich eingereicht
werden und die zur Entscheidung zu bringende Frage,
eine Begriindung sowie einen nach den gesetzlichen
Bestimmungen durchfiihrbaren Vorschlag fiir die De-
ckung der Kosten der verlangten Mafnahme enthalten.
Es muss bis zu drei Biirger benennen, die berechtigt
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sind, die Unterzeichnenden zu vertreten. Die Verwal-
tung ist in den Grenzen ihrer Verwaltungskraft ihren
Biirgern bei der Einleitung eines Biirgerbegehrens be-
hilflich.

(3) Richtet sich ein Biirgerbegehren gegen einen Be-
schluss des Rates, muss es innerhalb von sechs Wo-
chen nach der Bekanntmachung des Beschlusses ein-
gereicht sein. Gegen einen Beschluss, der nicht der Be-
kanntmachung bedarf, betrdgt die Frist drei Monate
nach Sitzungstag.

(4) Ein Biirgerbegehren muss in Gemeinden

- bis 10.000 Einwohner von 10%

- bis 20.000 Einwohner von 9%

- bis 30.000 Einwohner von 8%

- bis 50.000 Einwohner von 7%

- bis 100.000 Einwohner von 6%

- bis 200.000 Einwohner von 5%

- bis 500.000 Einwohner von 4%

- iber 500.000 Einwohner von 3%

der Biirger unterzeichnet sein.

Die Angaben werden von der Gemeinde gepriift. Im Ub-
rigen gilt § 25 Abs. 4 entsprechend.

(5) Ein Biirgerbegehren ist unzuldssig tiber

- die innere Organisation der Gemeindeverwaltung,
- die Rechtsverhdltnisse der Mitglieder des Rates, der
Bezirksvertretungen und der Ausschiisse sowie der Be-
diensteten der Gemeinde,

die Haushaltssatzung einschlieBlich der Wirt-
schaftsplane der Eigenbetriebe sowie die kommunalen
Abgaben und die privatrechtlichen Entgelte,
- die Jahresrechnung der Gemeinde und den Jahresab-
schluss der Eigenbetriebe,
- Angelegenheiten, die im Rahmen eines Planfeststel-
lungsverfahrens oder eines formlichen Verwaltungsver-
fahrens mit Offentlichkeitsbeteiligung oder eines ab-
fallrechtlichen, immissionsschutzrechtlichen, wasser-
rechtlichen oder vergleichbaren Zulassungsverfahrens
zu entscheiden sind,
- die Aufstellung, Anderung, Ergdnzung und Aufhebung
von Bauleitpldnen,
- Entscheidungen iiber Rechtsbehelfe und Rechtsstrei-
tigkeiten,
- Angelegenheiten, fiir die der Rat keine gesetzliche Zu-
standigkeit hat,
- Antrdge, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen oder ge-
gen die guten Sitten verstofien,
- Angelegenheiten, {iber die innerhalb der letzten zwei
Jahre bereits ein Biirgerentscheid durchgefiihrt worden
ist.

Leitfaden Biirgerbegehren und Biirgerentscheid in NRW

(6) Der Rat stellt unverziiglich fest, ob das Biirgerbe-
gehren zuldssig ist. Gegen die ablehnende Entschei-
dung des Rates konnen nur die Vertreter des Biirgerbe-
gehrens nach Absatz 2 Satz 2 Widerspruch einlegen.
Entspricht der Rat dem zuldssigen Biirgerbegehren
nicht, so ist innerhalb von drei Monaten ein Biirgerent-
scheid durchzufiihren. Entspricht der Rat dem Biirger-
begehren, so unterbleibt der Biirgerentscheid. Den Ver-
tretern des Biirgerbegehrens soll Gelegenheit gegeben
werden, den Antrag in der Sitzung des Rates zu erldu-
tern. Ist die Zuldssigkeit des Biirgerbegehrens festge-
stellt, darf bis zur Feststellung des Ergebnisses des
Biirgerentscheids eine dem Begehren entgegenstehen-
de Entscheidung der Gemeindeorgane nicht mehr ge-
troffen oder mit dem Vollzug einer derartigen Entschei-
dung nicht mehr begonnen werden, es sei denn, zu die-
sem Zeitpunkt haben rechtliche Verpflichtungen der
Gemeinde hierzu bestanden (Sperrwirkung des zuldssi-
gen Biirgerbegehrens).

(7) Bei einem Biirgerentscheid kann tiber die gestellte
Frage nur mit Ja oder Nein abgestimmt werden. Die Fra-
ge ist in dem Sinne entschieden, in dem sie von der
Mehrheit der giiltigen Stimmen beantwortet wurde, so-
fern diese Mehrheit mindestens 20 vom Hundert der
Biirger betrdgt. Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als
mit Nein beantwortet.

(8) Der Biirgerentscheid hat die Wirkung eines Ratsbe-
schlusses. Vor Ablauf von zwei Jahren kann er nur auf
Initiative des Rates durch einen neuen Biirgerentscheid
abgedndert werden.

(9) In kreisfreien Stadten konnen Biirgerbegehren und
Biirgerentscheid in einem Stadtbezirk durchgefiihrt
werden, wenn es sich um eine Angelegenheit handelt,
fur welche die Bezirksvertretung zustdndig ist. Die Ab-
sdtze 1 bis 8 gelten entsprechend mit der Mafigabe,
dass

- das Biirgerbegehren von im Stadtbezirk wohnenden
Biirgern unterzeichnet sein muss,

- bei einem Biirgerentscheid nur die im Stadtbezirk
wohnenden Biirger stimmberechtigt sind,

- die Bezirksvertretung mit Ausnahme der Entscheidung
nach Absatz 6 Satz 1 an die Stelle des Rates tritt.

(10) Das Innenministerium kann durch Rechtsverord-
nung das Nahere {iber die Durchfiihrung des Biirgerbe-
gehrens und des Biirgerentscheids regeln.
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Kreisordnung?
flir das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 ff.), zuletzt gedndert mit dem Gesetz zur Reform
der Gemeindeordnung vom 9. Oktober 2007

§21 Anregungen und Beschwerden

(1) Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemein-
schaft mit anderen schriftlich mit Anregungen oder Be-
schwerden in Angelegenheiten des Kreises an den
Kreistag zu wenden. Die Zustandigkeiten des Kreisaus-
schusses, der Ausschiisse und des Landrats werden
hierduch nicht beriihrt. Die Erledigung von Anregungen
und Beschwerden kann der Kreistag einem Ausschuss
ibertragen. Der Antragsteller ist {iber die Stellungnah-
me zu den Anregungen und Beschwerden zu unterrich-
ten.

(2) Die ndheren Einzelheiten regelt die Hauptsatzung.
§22 Einwohnerantrag

(1) Einwohner, die seit mindestens drei Monaten im
Kreis wohnen und das 14. Lebensjahr vollendet haben,
konnen beantragen, dass der Kreistag iiber eine be-
stimmte Angelegenheit, fiir die er gesetzlich zustandig
ist, berdt und entscheidet.

(2) Der Antrag muss schriftlich eingereicht werden. Er
muss ein bestimmtes Begehren und eine Begriindung
enthalten. Er muss bis zu drei Personen benennen, die
berechtigt sind, die Unterzeichnenden zu vertreten. Die
Verwaltung ist in den Grenzen ihrer Verwaltungskraft
den Einwohnern bei der Einleitung eines Einwohneran-
trags behilflich.

(3) Ein Einwohnerantrag muss von mindestens 4 vom
Hundert der Einwohner unterzeichnet sein, hdchstens
jedoch von 8.000 Einwohner.

(4) Jede Liste mit Unterzeichnungen muss den vollen
Wortlaut des Antrags enthalten. Eintragungen, welche
die Person des Unterzeichners nach Namen, Vornamen,
Geburtsdatum und Anschrift nicht zweifelsfrei erkennen
lassen, sind ungiiltig. Die Angaben werden vom Kreis
gepriift.

(5) Der Antrag ist nur zuldssig, wenn nicht in der selben
Angelegenheit innerhalb der letzten zw6lf Monate be-
reits ein Antrag gestellt wurde.

2 Die Regelungen der KrO gelten auch fiir die Stadteregion Aachen

(6) Die Voraussetzungen der Absitze 1 bis 5 miissen im
Zeitpunkt des Eingangs des Antrags beim Kreis erfiillt
sein.

(7) Der Kreistag stellt unverziiglich fest, ob der Einwoh-
nerantrag zuldssig ist. Er hat unverziiglich dariiber zu
beraten und zu entscheiden, spatestens innerhalb von
vier Monaten nach seinem Eingang. Den Vertretern des
Einwohnerantrags soll Gelegenheit gegeben werden,
den Antrag in der Kreistagssitzung zu erldtern.

(8) Das Innenministerium kann durch Rechtsverordnung
das Nadhere iiber die Durchfiihrung des Einwohneran-
trags regeln.

§23 Biirgerbegehren und Biirge-
rentscheid

(1) Die Biirger der kreisangehorigen Gemeinden kdnnen
beantragen (Biirgerbegehren), dass sie an Stelle des
Rates iiber eine Angelegenheit des Kreises selbst ent-
scheiden (Biirgerentscheid). Der Kreistag kann mit ei-
ner Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der
Mitglieder beschlieBen, dass iiber eine Angelegenheit
des Kreises ein Biirgerentscheid stattfindet (Kreistags-
biirgerentscheid). Absatz 2 Satz 1 sowie die Absdtze 5,
7, 8 und 9 gelten entsprechend.

(2) Das Biirgerbegehren muss schriftlich eingereicht
werden und die zur Entscheidung zu bringende Frage,
eine Begriindung sowie einen nach den gesetzlichen
Bestimmungen durchfiihrbaren Vorschlag fiir die De-
ckung der Kosten der verlangten MaRnahme enthalten.
Es muss bis zu drei Biirger der zum Kreis gehdrenden
Gemeinden benennen, die berechtigt sind, die Unter-
zeichnenden zu vertreten. Die Verwaltung ist in den
Grenzen ihrer Verwaltungskraft ihren Biirgern bei der
Einleitung eines Biirgerbegehrens behilflich.

(3) Richtet sich ein Biirgerbegehren gegen einen Be-
schluss des Kreistags, muss es innerhalb von sechs
Wochen nach der Bekanntmachung des Beschlusses
eingereicht sein. Gegen den Beschluss, der nicht der
Bekanntmachung bedarf, betragt die Frist drei Monate
nach Sitzungstag.
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(4) Ein Biirgerbegehren muss in einem Kreis

- bis 200.000 Einwohner von 5%

- mit mehr als 200.000 Einwohnern, aber nicht mehr als
500.000 Einwohnern von 4%

- mit mehr als 500.000 Einwohnern von 3%

der Biirger der kreisangehorigen Gemeinden unter-
zeichnet sein.

Die Angaben werden vom Kreis gepriift. Im Ubrigen gilt
§ 22 Abs. 4 entsprechend.

(5) Ein Biirgerbegehren ist unzulissig iiber

1. die innere Organisation der Kreisverwaltung,

2. die Rechtsverhdltnisse der Mitglieder des
Kreistages, des Kreisausschusses und der Aus-
schiisse sowie der Bediensteten des Kreises,

3. die Haushaltssatzung einschliefllich der Wirt-
schaftspldne der Eigenbetriebe sowie die kom-
munalen Abgaben und die privatrechtlichen
Entgelte,

4. die Jahresrechnung des Kreises und den Jah-
resabschluss der Eigenbetriebe,

5. Angelegenheiten, die im Rahmen eines Plan-
feststellungsverfahrens oder eines formlichen
Verwaltungsverfahrens mit Offentlichkeitshe-
teiligung oder eines abfallrechtlichen, immissi-
onsschutzrechtlichen, wasserrechtlichen oder
vergleichbaren Zulassungsverfahrens zu ent-
scheiden sind,

6. Entscheidungen (iber Rechtsbehelfe und
Rechtsstreitigkeiten,

7. Angelegenheiten, fiir die der Kreistag keine ge-
setzliche Zustandigkeit hat,

8. Antrdge, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen
oder gegen die guten Sitten verstofien,

9. Angelegenheiten, iiber die innerhalb der letz-
ten zwei Jahre bereits ein Biirgerentscheid
durchgefiihrt worden ist.

(6) Der Kreistag stellt unverziiglich fest, ob das Biirger-
begehren zuldssig ist. Gegen diese Entscheidung des
Kreistages konnen nur die Vertreter des Biirgerbegeh-
rens nach Absatz 2 Satz 2 Widerspruch einlegen. Ent-
spricht der Kreistag dem zuldssigen Biirgerbegehren
nicht, so ist innerhalb von drei Monaten ein Biirgerent-
scheid durchzufiihren. Entspricht der Kreistag dem Biir-
gerbegehren, so unterbleibt der Biirgerentscheid. Den
Vertretern des Biirgerbegehrens soll Gelegenheit gege-
ben werden, den Antrag in der Sitzung des Kreistages
zu erldutern. Ist die Zuldssigkeit des Biirgerbegehrens
festgestellt, darf bis zur Feststellung des Ergebnisses
des Biirgerentscheids eine dem Begehren entgegenste-
hende Entscheidung der Kreisorgane nicht mehr getrof-
fen oder mit dem Vollzug einer derartigen Entscheidung
nicht mehr begonnen werden, es sei denn, zu diesem
Zeitpunkt haben rechtliche Verpflichtungen des Kreises
hierzu bestanden (Sperrwirkung des zuldssigen Biirger-
begehrens).

(7) Bei einem Biirgerentscheid kann iiber die gestellte
Frage nur mit Ja oder Nein abgestimmt werden. Die Fra-
ge ist in dem Sinne entschieden, in dem sie von der
Mehrheit der giiltigen Stimmen beantwortet wurde, so-
fern diese Mehrheit mindestens 20 vom Hundert der
Biirger betragt. Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als
mit Nein beantwortet.

(8) Der Biirgerentscheid hat die Wirkung eines Kreis-
tagsbeschlusses. Vor Ablauf von zwei Jahren kann er
nur auf Initiative des Kreistags durch einen neuen Biir-
gerentscheid abgedndert werden.

(9) Das Innenministerium kann durch Rechtsverordnung
das Ndhere {iber die Durchfiihrung des Biirgerbegeh-
rens und des Biirgerentscheids regeln.
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Verordnung zur Durchfiihrung eines Biirgerentscheids

Auf Grund des § 26 Abs. 10 in Verbindung mit § 130
Abs. 1 der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-
Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. Juli 1994(GV. NRW. S.666)(Fn 2), zuletzt gedn-
dert durch Gesetz vom 3. Februar 2004(GV. NRW. S.96),
sowie des § 23 Abs. 9 in Verbindung mit § 65 der Kreis-
ordnung (KrO) fiir das Land Nordrhein-Westfalen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.
NRW. S. 646) (Fn 3), zuletzt gedndert durch Gesetz vom
3. Februar 2004(GV. NRW. S.96), wird mit Zustimmung
des fiir kommunalpolitische Angelegenheiten zustandi-
gen Ausschusses des Landtages verordnet:

§ 1 Satzung

(1) Die Gemeinde regelt die Vorbereitung, Durchfiihrung
und Auswertung eines Biirgerentscheids durch eine
Satzung (§ 7 GO) zeitnah nach In-Kraft-Treten dieser
Verordnung.

(2) Bei der Gestaltung der Satzung sind die §§ 2 bis 6
zu beachten.

§ 2 Erleichterung fiir Menschen mit Behinderungen

Bei der Vorbereitung und der Durchfiihrung der Abstim-
mung sind die Maf3gaben der §§ 32 Abs. 6, 34a und 41
der Kommunalwahlordnung zu beachten.

§ 3 Abstimmungsbenachrichtigung

Spatestens am Tag bevor das Abstimmungsverzeichnis
zur Einsichtnahme bereitgehalten wird, benachrichtigt
die Biirgermeisterin oder der Biirgermeister die Stimm-
berechtigten, die in das Abstimmungsverzeichnis ein-
getragen sind, iiber den Gegenstand des Biirgerent-
scheids, die Regeln fiir die Teilnahme an der Abstim-
mung sowie den Abstimmungstag oder den Abstim-
mungszeitraum.

§ 4 Information der Stimmberechtigten

Zeitgleich mit der Nachricht nach § 3 werden die
Stimmberechtigten in geeigneter Weise {iber die Auffas-
sungen der Vertretungsberechtigten des Biirgerbegeh-
rens und iiber die innerhalb der Gemeindeorgane (§ 40,
§ 36 GO) vertretenen Auffassungen informiert.

§ 5 Stimmabgabe an der Abstimmungsurne und durch
Brief

(1) Die oder der Stimmberechtigte kann die Stimme an
der Abstimmungsurne oder durch Brief abgeben.

(2) Die Satzung kann regeln, dass die Abstimmung aus-
schlie3lich durch Brief erfolgt.

§ 6 Abstimmungslokale

Die Gemeinde legt die Orte und die Zahl der Abstim-
mungslokale nach Maf3gabe der 6rtlichen Gegebenhei-
ten sowie der Zahl der Stimmberechtigten je Stimmlo-
kal fest.

§ 7 Biirgerentscheid an Stelle des Kreistages

- § 23 Kreisordnung -

(1) Die §§ 1 bis 6 und g dieser Verordnung gelten fiir die
Kreise entsprechend.

(2) Die kreisangehtrigen Gemeinden haben den Kreis
bei der Vorbereitung und Durchfiihrung eines Biirge-
rentscheids an Stelle des Kreistages im notwendigen
Maf3e gegen Kostenerstattung zu unterstiitzen.

§ 8 Ratsbiirgerentscheid und Kreistagsbiirgerentscheid
Die §§ 1 bis 6 gelten entsprechend fiir die Durchfiihrung
eines Ratsbiirgerentscheids nach § 26 Absatz 1 Satz 2
der Gemeindeordnung und eines Kreistagsbiirgerent-
scheids nach § 23 Absatz 1 Satz 2 der Kreisordnung.

§ 9 Inkrafttreten und AuBBerkrafttreten

Die Verordnung tritt am 1. Oktober 2004 in Kraft.

Die Verordnung tritt mit Ablauf des 30. September 2014
aufer Kraft.

Der Innenminister
des Landes Nordrhein-Westfalen
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Fragebogen

Bitte senden an

Mehr Demokratie e.V.
Landesverband NRW
Friedrich-Ebert-Ufer 52
51143 Kdln

Fax: 0 22 03-59 28-62

Mehr Demokratie beobachtet und dokumentiert bundesweit Biirgerbegehren und Biirgerentscheide zum Zwe-
cke der wissenschaftlichen Auswertung und Verbesserung der Verfahren. Mit dem Ausfiillen dieses Fragebo-
gens konnen Sie uns bei dieser Arbeit helfen. Vielen Dank!

1. Angaben zur Gemeinde

Wie viele Einwohner hat ihr/e O Gemeinde O Stadt O kreisfreie Stadt O Stadtbezirk?

Einwohner

Wie viele Stimmberechtigte hat Ihre Gemeinde bei der letzten Abstimmung gehabt?

Stimmberechtigte

2. Angaben zum Biirgerbegehren

Mit der Unterschriftensammlung fiir das Biirgerbegehren wurde begonnen:
OJa,am___ O Nein

Das Biirgerbegehren wurde beim Biirgermeister eingereicht:

O Ja, am

Anzahl der eingereichten Unterschriften:

Anzahl der giiltigen Unterschriften:

O Nein, da

[0 der Gemeinderat die Forderungen selbst beschlossen hat.
O nicht ausreichend Unterschriften zustande kamen.
O anderer Grund:
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Die Fragestellung des Biirgerbegehrens lautet(e) (evtl. Unterschriftenliste und Stimmzettel beilegen):

Wurde das Biirgerbegehren vom Gemeinde-/Stadtrat als zuldssig erklart?

OJa O Nein, weil

Im Falle der Unzuldssigkeit: Haben Sie den Rechtsweg beschritten?

[ )a, Aktenzeichen:
O Nein, weil:

Ergebnis des Gerichtsurteils:

3. Angaben zum Biirgerentscheid

Der Biirgerentscheid findet bzw. fand statt am

Abstimmungsbeteiligung: %
Anzahl der Stimmen fiir das Biirgerbegehren (Ja-Stimmen):
a) absolut:
b) in Prozent der Stimmbeteiligten: %
c) in Prozent der Stimmberechtigten: %
Anzahl der Stimmen gegen das Biirgerbegehren (Nein-Stimmen):
a) absolut:
b) in Prozent der Stimmbeteiligten: %
c) in Prozent der Stimmberechtigten: %
Scheiterte der Erfolg des Biirgerbegehrens am Quorum?
O)Ja O Nein

Im Erfolgsfall: Welche Position wurde durch den Biirgerentscheid bestatigt?

[ Position des Initiators
O Position des Gemeinde-/Stadtrates/Kreistags/der Bezirksvertretung

Herzlichen Dank fiir Ihre Mithilfe!
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Mehr Demokratie e.V.
Landesverband NRW
Friedrich-Ebert-Ufer 52, 51143 Koln
Tel. 0 22 03-59 28-59/Fax —62
E-Mail: nrw@mehr-demokratie.de
www.nrw.mehr-demokratie.de

Mehr Demokratie
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	Begründung
	Unterschriftenliste (eintragungsberechtigt sind alle wahlberechtigten Deutschen und EU-Bürger ab 16 Jahren mit Erstwohnsitz in (Ort))
	(4) Ein Bürgerbegehren muss in einem Kreis 

- bis 200.000 Einwohner von 5% 	
- mit mehr als 200.000 Einwohnern, aber nicht mehr als 500.000 Einwohnern von 4% 	
- mit mehr als 500.000 Einwohnern von 3% 	

der Bürger der kreisangehörigen Gemeinden unterzeichnet sein. 	

Die Angaben werden vom Kreis geprüft. Im Übrigen gilt § 22 Abs. 4 entsprechend.	 

(5) Ein Bürgerbegehren ist unzulässig über 


